
 



§ 1. Einleitung

A. Ausgangsüberlegungen

I. Compliance als Selbstregulierung

J o s é  M ourinho, im ja h r  2011 der Trainer des Fußballvereins Real M adrid, sticht nach 
einem  knapp verlorenen Supercup-Spiel m it seinem  F inger ins A uge des Barcelona­
Assistenztrainers und w ird deswegen für einige Spiele vom  spanischen Verband 
gesperrt. D er deutsche Presserat rügt die B ildzeitung, w eil d iese im  Rahm en ihrer 
Prozessberichterstattung fortlaufend Fotos des angeklagten m utm aßlichen K in ­
desentführers veröffentlicht. D ie D eutsche Forschungsgem einschaft (DFG) erteilt 
einem  W issenschaftler eine schriftliche Rüge, w eil er in  einem  Forschungsantrag 
frem de Texte ohne Z itation übernom m en hatte.

Dass Private selbst Regeln aufstellen, anwenden und durchsetzen, um  in  einem 
bestim m ten Bereich für O rdnung zu sorgen1, ist weit verbreitet. N eben den bereits 
angesprochenen Feldern findet sich Selbstregulierung etwa auch im  Vereinsrecht, 
im  Technikrecht, im  U rheberrecht, im  A rbeitsrecht (Tarifverträge, B etriebsverein­
barungen) und im  Um welt-, A grar- und Lebensm ittelrecht.2

D iese Entw icklung hat auch vor dem  G esellschaftsrecht nicht Halt gem acht: B ör­
sennotierte A ktiengesellschaften müssen sich zum  einen an den Vorgaben des 
D eutschen Corporate G overnance K odex orientieren3, d ie von vielen als A kt der 
Selbstorganisation der W irtschaft angesehen w erden4. A uf der anderen Seite stellen 
G esellschaften in tern  Com pliance-Regeln auf, die unter anderem  den ordnungsge­
m äßen und gesetzeskonform en A b lauf der G eschäfte sicherstellen sollen und des­
halb als A kt der Selbstregulierung bezeichnet werden können.5

1 So der Definitionsvorschlag zum Begriff der „privaten Selbstregulierung“ als Gegenbegriff 
zur rein staatlichen Regulierung von 'huck-Heeb/Dieckmann Selbstregulierung im Privatrecht 
(2010), 24.

2 Vgl. zu weiteren Beispielen 'huck-Heeb/Dieckmann Selbstregulierung im Privatrecht (2010), 8 
ff. Trotz der weiten Verbreitung dieses Phänomens wurden übergreifende systematisierende 
Untersuchungen zur Selbstregulierung im Privatrecht erst in den letzten Jahren unternom­
men. Vgl. neben 'huck-Heeb/Dieckmann Selbstregulierung im Privatrecht (2010) auch die Ar­
beiten von hachmann Private Ordnung (2006) und Meder Ius non scriptum (2008).

3 Bzw. Abweichungen von diesen Vorgaben auf ihrer Internetseite veröffentlichen, § 161 
AktG.

4 Vgl. die Nachweise bei huck-Heeb/Dieckmann Selbstregulierung im Privatrecht (2010), 100.
5 huck-Heeb/Dieckmann Selbstregulierung im Privatrecht (2010), 94 f.; Vgl. zu den genaueren 

Systematisierungsmöglichkeiten hachmann Private Ordnung (2006), 39 ff.
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D ie Vorzüge privater Selbstregulierung sollen vor allem  liegen in  der F lexibilität der 
Regeln, der G eschw indigkeit ihrer Aufstellung, der Professionalität und Sachnähe 
der Regelgeber, der Akzeptanz der Regeladressaten sowie der Kosteneffizienz auf 
Seiten des Staates.6

II. Selbstregulierung und Selbstkontrolle

Auch privat aufgestellte Regeln können aber nur dann E rfolg haben, wenn sie 
effektiv durchgesetzt werden. D afür muss der Regelgeber K ontrollm aßnahm en 
durchführen7, die — abhängig von den jeweiligen Besonderheiten des selbstregulier­
ten Bereichs — m it m ehr oder weniger großen Schwierigkeiten verbunden sein kön­
nen. Bei einem  Fußballspiel gibt es einen Schiedsrichter, der besondere Vorkom m ­
nisse nach dem  Spiel an seinen Verband m eldet, m öglicherweise — für die B eteilig­
ten bedauerlicherw eise — gibt es sogar Fernsehbilder. Presseerzeugnisse sind ö ffen t­
lich und werden vom  Presserat im  E inzelfall au f ihre Vereinbarkeit m it dem  P resse­
kodex überprüft. D ie D FG  kann die bei ihr eingereichten Forschungsanträge au f 
inhaltliche w ie au f form ale M ängel überprüfen.

A ndere Felder, die von Privaten einer Selbstregulierung unterzogen wurden, sind 
dagegen weniger leicht zu kontrollieren. Ob M itarbeiter eines U nternehm ens sich 
im  E inklang m it den jeweiligen Com pliance-R ichtlin ien verhalten, wäre für die 
U nternehm ensleitung norm alerweise erst dann erkennbar, wenn Verstöße bekannt 
werden. D a keinesfalls darauf vertraut werden kann, dass alle Verstöße publik w er­
den, m üssen stichprobenartige Kontrollen dafür sorgen, dass wenigstens etwas 
Licht ins D unkel gelangt. Außerdem  ist das U nternehm en au f H inweise aus dem  
Kreis der M itarbeiter angewiesen. Selbst wenn Verdachtsfälle auftauchen, ist das 
Ausm aß wohl nur in  seltenen Fällen sofort abzuschätzen. Insbesondere bei K or­
ruptionsdelikten kom m en neben der Führungsebene auch einfache M itarbeiter als 
M ittäter, G ehilfen oder bloße M itw isser in  Betracht.8 H ier sind dann um fangreiche 
E rm ittlungen erforderlich, dam it durch eine A ufklärung und Sanktionierung des 
Fehlverhaltens eine bessere Regelbefolgung für die Zukunft bew irkt werden kann.

D ie Selbstregulierung und Selbstkontrolle in  U nternehm en ist also in  tatsächlicher 
H insicht besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt: Zum  einen wegen der V ielzah l der 
m öglicherweise involvierten Personen, zum  anderen wegen der Besonderheiten, die 
sich aus der h ierarchischen Struktur innerhalb von U nternehm en ergeben.

6 Vgl. Bachmann Private Ordnung (2006), 54; Buck-HeeblDieckmann Selbstregulierung im Privat­
recht (2010), 220 ff.

7 Buck-HeeblDieckmann Selbstregulierungim Privatrecht (2010), 290 f.
8 De Vries in: Arbeitsstrafrecht im Umbruch (2009), 75, 79.
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III. Unternehmerische Selbstkontrolle als Herausforderung an das Recht

D aneben ergeben sich zusätzliche Problem e aus dem  besonderen rechtlichen 
Um feld, welches Z iel der Selbstregulierung und Selbstkontrolle ist: Zwischen dem  
Regelgeber (dem Unternehm en) und den Regeladressaten (den M itarbeitern) 
besteht ein Arbeitsverhältnis, dessen Inhalt zu m aßgeblichen Teilen bereits durch 
gesetzliche W ertungen vorgegeben ist. Das w irft vor allem  die Frage auf, ob ein 
U nternehm en neben den bereits bestehenden vertraglichen Pflichten eines A rbeit­
nehm ers durch Com pliance-Regeln zusätzliche Pflichten aufstellen kann. W urden 
etwa A nzeigepflichten nicht ausdrücklich arbeitsvertraglich geregelt, ist deren 
Reichweite Ergebnis eines am  Gesetz orientierten Interessenausgleichs — ein In ter­
essenausgleich, der ja nicht ohne weiteres schon deswegen einen anderen Inhalt 
bekom m en kann, w eil sich die eine Seite eine bessere Regelkonform ität davon ver­
spricht, dass die andere Seite über m öglichst v iele Ereignisse A nzeige erstatten 
muss.

Problem atisch ist außerdem , dass die unternehm erische Selbstkontrolle in  einem 
Teilbereich die A ufklärung und Verfolgung von Verhaltensweisen zum  Z iel hat, die 
an sich auch der Staat durch eigene Verfolgungsm aßnahm en aufklären und sanktio­
nieren könnte. G erade wenn die unternehm enseigenen A ufklärungsbem ühungen 
ein erhebliches Ausm aß annehm en, könnte m an in  Z weifel ziehen, ob die staatli­
chen Behörden sich diese K onkurrenz ohne weiteres „gefallen“ lassen müssen.

A ber auch der von K ontrollm aßnahm en betroffene M itarbeiter hat unter U m stän­
den ein großes Interesse daran, die M itw irkung an der unternehm enseigenen A u f­
klärung zu verweigern, gerade wenn Inform ationen aus dem  U nternehm ensbereich 
an Strafverfolgungsbehörden gelangen. H ier droht näm lich eine A ushöhlung der 
Rechte, au f die er sich in  einem  Strafverfahren berufen könnte.

U nternehm enseigene Kontroll- und A ufklärungsbem ühungen stellen dam it das 
Recht vor eine H erausforderung: D ie im  Zusam m enhang m it Com pliance-Pro- 
gram m en durchgeführten M aßnahm en müssen sich m it den W ertungen des 
Arbeitsrechts vereinbaren lassen. E in m ögliches K onkurrenzverhältnis zu staatli­
chen Verfahren muss beachtet werden. Schließlich muss m it B lick au f ein m ögli­
ches späteres Strafverfahren nach Lösungen gesucht werden, d ie auch die Rechte 
und Interessen des betroffenen M itarbeiters berücksichtigen.

B. Ziel der Untersuchung

Im  Z entrum  der Arbeit soll das Spannungsverhältnis zw ischen U nternehm ensinter­
essen und den Rechten der von Com pliance-M aßnahm en betroffenen M itarbeiter 
stehen. D ie Arbeit soll einen Beitrag zur Präzisierung der M itw irkungspflichten von
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M itarbeitern leisten , vor allem  was deren Anzeige- und Auskunftspflichten anbe­
langt. Außerdem  soll die Rechtsstellung der M itarbeiter als Betroffene einer In ter­
nen E rm ittlung der Rechtsstellung gegenübergestellt werden, die ihnen in einem 
Strafverfahren zukäme. N ach der D arstellung der jeweiligen K onfliktlagen soll A us­
schau gehalten werden nach Lösungsansätzen: D abei stehen zunächst M öglichkei­
ten des geltenden Rechts im  Vordergrund, bevor der Com pliance-G edanke für 
neue Lösungsm öglichkeiten nutzbar gem acht w erden soll.

C. Gang der Untersuchung 

I. Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Mitarbeiter­
rechten

Im  ersten Teil der Arbeit steht das Spannungsverhältnis zw ischen den U nterneh­
m ensinteressen und den M itarbeiterrechten im  Vordergrund (§§ 2, 3).

U nterschieden w ird zw ischen der Perspektive des U nternehm ens und der Perspek­
tive des von K ontrollm aßnahm en betroffenen M itarbeiters.

D ie U nternehm ensinteressen werden herausgearbeitet, indem  die rechtlichen 
Pflichten der U nternehm ensleitung zur E inführung eines Com pliance-Program m s 
sowie zur Reaktion im  Falle von Verdachtsfällen dargestellt werden (§ 2 A. IV.; § 2 
C III.) N eben rechtlichen Pflichten ist die U nternehm ensleitung möglicherweise 
auch faktischen Zwängen ausgesetzt ( § 2 C  I., II).

D argestellt w ird, welcher präventiven (§ 2 A  I., II., III) und welcher repressiven (§ 2
C. IV.) M aßnahm en sich das U nternehm en bedienen kann, um  Com pliance im  
U nternehm en herzustellen und ob letztere M aßnahm en aus soziologischer Sicht 
erfolgversprechend erscheinen (§ 2 A  V.). D a insbesondere repressive K ontro llm aß­
nahm en nicht selten einhergehen m it sog. M itarbeiteram nestien, welche w iederum  
Risiken für die jeweiligen Interessen in  sich bergen, werden auch die hierzu d isku­
tierten A spekte dargestellt (§ 2 D.).

Aus Sicht des M itarbeiters ist von Bedeutung, w ann er arbeitsrechtlich zur A nzeige 
von Fehlverhalten im  U nternehm en verpflichtet ist (§ 2 B.) und welche Rechte aus 
einem m öglichen späteren Strafverfahren ihm  durch eine diesem  vorgelagerte 
Interne E rm ittlung m öglicherweise verlorengehen (§ 3 B.).

II. Generelle Zulässigkeit privater Ermittlungen in Unternehmen

D am it überhaupt ein Spannungsverhältnis zw ischen dem  Interesse des U nterneh­
mens an um fassender eigener A ufklärung und dem  Interesse des M itarbeiters am 
weitestm öglichen Festhalten zukünftiger Beschuldigtenrechte angenom m en werden
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kann, dürfen um fassende private E rm ittlungen nicht generell unzulässig sein (§ 3 
A .).

III. Ansatzpunkte für die Auflösung des Spannungsverhältnisses

Schließlich w ird nach Lösungen gesucht, au f welche W eise Interne E rm ittlungen 
eines Unternehm ens nicht die Rechtsstellung eines M itarbeiters in  einem  m öglichen 
späteren Strafverfahren bedrohen. D afür werden zunächst verschiedene rechtliche 
A nsatzpunkte diskutiert (§ 4 A ., B.). Abschließend erfolgt ein Lösungsvorschlag, 
der Rekurs n im m t au f den G rundgedanken von Com pliance, d ie Selbstregulierung 
(§ 4 C.)

D. Reichweite der Untersuchung

A usgespart bleibt die datenschutzrechtliche Beurteilung von Internen E rm ittlungs­
m aßnahm en. Soweit es um  die K onkurrenz zwischen unternehm enseigenen und 
staatlichen Aufklärungsbem ühungen geht, b leibt die D arstellung au f die A ufk lä­
rung von Straftaten beschränkt, das K onkurrenzverhältnis zum  O rdnungsw idrig­
keitenverfahren wird also ausgeblendet.

E. Stand d er Forschung

I. Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Mitarbeiter­
rechten

Ob es eine Rechtspflicht zur E inführung von Com pliance-Program m en gibt, wurde 
bereits ausgiebig diskutiert.9 Seltener w ird die Frage gestellt, ob sich U nterneh­
m ensleitungen dem  Risiko einer Strafbarkeit aussetzen, w enn sie sich gegen die 
E inführung von Com pliance-Program m en bzw. allgem ein gegen  die E inführung 
von Vorsorgem aßnahm en in ihrem  U nternehm en entscheiden10.

D ie grundsätzliche rechtliche Pflicht von U nternehm ensleitungen zum  E inschrei­
ten gegen m ögliche G esetzesverletzungen im  U nternehm en w ird gesellschaftsrecht­
lich ganz überw iegend bejaht11, wobei die A rt und W eise dieses E inschreitens dabei 
oft im  Unklaren b leib t12. D ie faktischen Zwänge zur Internen A ufklärung werden 
vor allem  von Praktikern them atisiert13.

9 Vgl. die Nachweise in den Fn. 66 ff.
10 Vgl. hierzu Theile wistra 2010, 457 ff. und Michalke StV 2011, 245, 248 ff.
11 Vgl. die Nachweise in den Fn. 267 ff.
12 Hierzu aber etwa Wagner CCZ 2009, 8, 13, ReichertlOtt ZIP 2009, 2173, 2176 und Wuttke 

Straftäter im Betrieb (2010), 83 f.
13 Zum Beispiel in v. Rosen (Hrsg.) Internal Investigations (2010).
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D ie Bestandteile und die W irkungsweise von Com pliance-Program m en sind bereits 
sowohl grundsätzlich  als auch bereichsspezifisch aufbereitet w orden14. A llerdings 
wurde ihre W irkungsweise — soweit ersichtlich — noch nicht aus soziologischer Sicht 
— betrachtet.

E in w eitgehend unbestelltes Forschungsfeld sind die sog. M itarbeiteram nestien, die 
bis jetzt ebenfalls vor allem  aus Sicht der Praktiker au f problem atische G esichts­
punkte untersucht w urden15.

W ann A rbeitnehm er zur Anzeige von Fehlverhalten in ihrem  U nternehm en v er­
pflichtet sind und ob diese Anzeigepflichten im  Interesse des U nternehm ens ausge­
w eitet werden können, w ird erst seit neuerer Z eit them atisiert16 — auch hier ist die 
D iskussion im  Fluss.

E in zusam m enfassender Vergleich der Rechte, die einem  M itarbeiter während einer 
Internen E rm ittlung zustehen, und der Rechte, d ie ihm  bei einer strafrechtlichen 
E rm ittlung gegen ihn zustünden, wurde noch nicht unternom m en.

II. Generelle Zulässigkeit privater Ermittlungen in Unternehmen

D ie Z ulässigkeit privater E rm ittlungen in einem  U nternehm en wurde erstmals au s­
führlich im  Zusam m enhang m it der sog. VW-/-Lope.-Affäre erörtert, bei der im ja h r  
1993 eine M itarbeitergruppe um  den M anager L op e . von O pel zum  K onkurrenten 
V W  wechselte und dabei m utm aßlich 20 K artons m it sensiblen D aten über E in ­
kaufspreise und H erstellungskosten m itgehen ließ .17 O pel erstattete nicht nur Straf­
anzeige, sondern leitete auch um fassende Interne E rm ittlungen ein, die für A ufse­
hen in  Politik und M edien sorgten .18

Ausgehend von einem Rechtsgutachten von K rey19 entw ickelte sich eine D iskussion, 
die bis zum  heutigen Tage anhält20, wenngleich in  neueren Abhandlungen weniger 
au f konkrete E inzelfälle als vielm ehr au f die m ittlerweile erfolgte allgem eine Pro- 
fessionalisierung privater E rm ittler („Forensic S ervices“) Bezug genom m en w ird21.

14 Vgl. nur Hauschka (Hrsg.), Corporate Compliance, 2. Aufl. (2010).
15 Göpfert/Merten/Siegrist NJW 2008, 1703, 1704; Wastl/Pmch RdA 2009, 376; 

Breßler/Kuhnke/Schul^SteinNZG 2009, 721; Annuß/Vel.BB-SpecialNr. 4 (2010), 14.
16 Vgl. vor allem die Ausführungen von Schul..  Ethikrichtlinien und Whistleblowing (2010), 146 

ff., Schul.BB  2011, 629 ff. und Böhm Non-Compliance (2011), 163.
17 Vgl. ausführlich zum Sachverhalt und zu den juristischen Konsequenzen den Wikipedia-Ar- 

tikelzu José Igna cioL pe. deArriortüa (abgerufenam 19.10.2011).
18 Vgl. die Nachweise bei Krey Zur Problematik privater Ermittlungen (1995), 19 (Fn. 3).
19 Krey Zur Problematik privater Ermittlungen (1995).
20 Maßgeblich sind unter anderem die Monografien von Nassemer/Matussek Das Opfer als Ver­

folger (1996), Bockemühl Private Ermittlungen (1996) und Mende Grenzen privater Ermittlun­
gen (2001).

21 Goden.i PrivateBeweisbeschaffung (2008).
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G em einsam  ist den Arbeiten, dass sie — analog zum  Fall V W /L ope% — von einer 
bereits feststehenden Verletzteneigenschaft des jeweiligen U nternehm ens ausge­
hen.22 Aus dieser W ahl des Untersuchungsgegenstands folgt auch die Vorgehens­
w eise bei der Untersuchung: G eprüft w ird die Vereinbarkeit eines Rechts des V er­
letzten au f eigene E rm ittlungen mit strafprozessualen Prinzipien und m it einzelnen 
strafprozessualen Vorschriften bzw. m it einer G esam tschau strafprozessualer V or­
schriften23; auch Vergleiche m it der D iskussion um  das Recht des Beschuldigten au f 
eigene E rm ittlungen werden vorgenom m en24. Im  Vordergrund steht jedenfalls auf­
grund der jeweils postulierten Verletzteneigenschaft stets der Zusam m enhang mit 
einem  (möglichen) Strafverfahren.

D ieser A usgangspunkt erscheint bei heutiger Betrachtung als nicht ausreichend d if­
ferenziert. D enn die Verletzteneigenschaft des Unternehm ens muss zu Beginn 
Interner E rm ittlungen gar nicht unbedingt feststehen. G erade durch das um fas­
sende Bem ühen von U nternehm en um  Com pliance kom m t es m öglicherweise v e r­
m ehrt auch im  Vorfeld konkreter Verdachtsm om ente zu M aßnahm en der Selbst­
überprüfung. Auch bei solchen M aßnahm en, denen noch kein Zusam m enhang m it 
einer m öglichen Rolle im  Strafverfahren innewohnt, stellt sich die Frage der Z u läs­
sigkeit. H ier geht es aber nicht um  die A usübung und die Reichweite konkreter 
strafprozessualer Rechte, sondern um  private E rm ittlungen seitens Privater losgelöst 
von m öglichen strafprozessualen Rechten. D ie Frage der Legalität solcher E rm itt­
lungen „D ritter“ lässt sich daher auch nicht im  H inblick au f die Rolle des „E rm it­
telnden“ im  Strafverfahren beantworten, sondern muss unter Berücksichtigung 
anderer A spekte d iskutiert w erden25, zu denen in  dieser Arbeit folgende gerechnet 
werden: Ergibt sich bereits aus der M öglichkeit zur Vorbereitung zivilrechtlicher

22 So jedenfalls Krej Zur Problematik privater Ermittlungen (1995), Hassemer/Matussek Das 
Opfer als Verfolger (1996), Mende Grenzen privater Ermittlungen (2001) und Goden%i Private 
Beweisbeschaffung (2008). hockemähl Private Ermittlungen (1996), 35 ff., 38 erörtert abstrakt 
das Recht von Beschuldigten, Verletzten und Zeugen auf eigene Ermittlungen.

23 Krej Zur Problematik privater Ermittlungen (1995), 30 ff.; hockemähl Private Ermittlungen
(1996), 32 ff.; Hassemer/Matussek Das Opfer als Verfolger (1996), 39 ff.; Mende Grenzen pri­
vater Ermittlungen (2001), 127 ff.; Goden%i Private Beweisbeschaffung (2008), 74 ff. Bei Men­
de Grenzen privater Ermittlungen (2001), 77 ff. finden sich außerdem umfangreiche verfas­
sungsrechtliche Erwägungen.

24 Hassemer/Matussek Das Opfer als Verfolger (1996), 16 ff.
25 Manche der folgenden Aspekte spielen freilich auch bei der Frage der Zulässigkeit privater 

Ermittlungen des Verletzten eine Rolle und wurden dementsprechend bereits thematisiert, 
so etwa die „zivilrechtliche Ermittlungsbefugnis“ von Krey Zur Problematik privater Ermitt­
lungen (1995), 24 und die mögliche „Verschmutzung von Erkenntnisquellen“ von 
Hassemer/Matussek Das Opfer als Verfolger (1996), 25 ff. Bei der Diskussion um die Verein­
barkeit privater Ermittlungen „Dritter“ mit strafprozessualen Prinzipien kann auf die Dis­
kussion zum Recht des Verletzten auf eigene Ermittlungen zurückgegriffen werden.
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M aßnahm en ein Recht Privater, Straftaten aufzuklären?26 Sollen strafprozessuale 
Prinzipien allgem ein die Zuordnung von E rm ittlungen an den Staat sicherstellen, 
die au f die A ufklärung von Straftaten zielen?27 Ergibt sich eine U nzulässigkeit p ri­
vater E rm ittlungen daraus, dass staatliche E rm ittlungen (etwa durch frühzeitige p ri­
vate Zeugenbefragungen) m öglicherweise negativ beeinflusst w erden?28 Führt die 
Gefahr, dass m ögliche spätere strafprozessuale Rechte von M itarbeitern  ausgehöhlt 
werden, zur Unzulässigkeit privater E rm ittlungen?29

III. Ansatzpunkte für die Auflösung des Spannungsverhältnisses

Wenn erörtert w ird, w ie das beschriebene Spannungsverhältnis aufgelöst werden 
kann, erfolgt dies zum eist eher punktuell.

M anche suchen nach Lösungen im  geltenden Recht. Im  Z usam m enhang m it M itar­
beiterbefragungen wird teilweise au f das N em o-tenetur-Prinzip hingew iesen. Uber 
dessen Anwendbarkeit30 und die sich daraus m öglicherweise ergebenden K onse­
quenzen31 w ird allerdings noch gestritten. Auch die Pflichtenstellung des A rbeitge­
bers w ird als m ögliche Q uelle für den Schutz von M itarbeiterrechten während einer 
laufenden Internen E rm ittlung genannt32. Aus Anlass eines aktuellen Beschlusses 
des LG  H am burg33, das die Beschlagnahm e von Inform ationen aus einer Internen 
E rm ittlungen bei der verantwortlichen A nwaltskanzlei für rechtm äßig erklärte, wird 
diskutiert, ob E rm ittlungsergebnisse aus Internen E rm ittlungen m it einem 
Beschlagnahm everbot belegt w erden m üssen34. Schließlich w ird au f die Parallelität 
der Situation des befragten M itarbeiters zur Situation des G em einschuldners h inge­
w iesen und dem entsprechend über die Verwertbarkeit von Inform ationen aus 
Internen E rm ittlungen in nachfolgenden Strafverfahren d iskutiert35.

26 S. 112 f.
27 S. 113 ff.
28 S. 118 ff.
29 S. 120.
30 Vgl. allgemein zur Anwendbarkeit außerhalb des Strafverfahrens Wolff Selbstbelastung

(1997), 99 ff. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit bei Befragungen im 
Rahmen von Internen Ermittlungen findet sich — soweit ersichtlich — erstmals bei 
KnauerlBuhlmann AnwBl 6/2010, 387 ff. Vgl. davor bereits die Ausführungen von Jahn StV 
2009, 41, 43 f.

31 Für ein Auskunftsverweigerungsrecht sind Maschmann in: Maschmann (Hrsg.), Corporate 
Compliance und Arbeitsrecht (2009), 149, 175 f. und Wastll~Lit^kal~Pusch NStZ 2009, 68, 71. 
Tendenziell für ein Verwertungsverbot Jahn StV 2009, 41, 43 f.

32 Für eine Verortung in der Treuepflicht des Arbeitgebers sind Sidhulv. SauckenlRuhmannseder 
NJW2011, 881 ff.

33 LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010, 608 Qs 18/10, NJW 2011, 942.
34 Ausführlich hierzu JahnlKirsch StV 2011, 152 ff. und Jahn ZIS 2011, 453 ff.
35 Vgl. hierzu etwa BittmannlMolkenbur wistra 2009, 373, 375; Böhm WM 2009, 1923, 1924; 

Brunhöber GA 2010, 571 ff.; Theile StV 2011, 381 ff.
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Ü ber das geltende Recht hinaus gehen Stim m en, die dem  Staat ein Erstzugriffsrecht 
beim  Verdacht au f Straftaten in U nternehm en zubilligen m öchten36. A ndere p läd ie­
ren dafür, vor allem  das Verfahren von Internen E rm ittlungen näher auszugestal­
ten37.

In der vorliegenden Arbeit sollen die einzelnen Vorschläge gesam m elt und d isku ­
tiert werden. G erade aus dem  übergreifenden B lick ergibt sich die M öglichkeit, die 
Gefahren von Internen E rm ittlungen für M itarbeiterrechte zu veranschaulichen 
und eventuelle Lösungsw ege aufzuzeigen.

36 Jaeger der kriminalist 01/2008, 19, 23. Ähnlich auch de Vries Kriminalistik 2011, 83, 88.
37 Pfordte in: DAV-FS (2009), S. 740, 757; Minoggio Firmenverteidigung (2010), Rn. 1277; Mom- 

sen/Grät%ner DB 2011, 1792, 1794. Einen Vorschlag für eine Ausgestaltung des Verfahrens 
von Internen Ermittlungen hat der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwalstkammer 
gemacht, vgl. die Ausführungen des Vorsitzenden Ignor CCZ 2011, 143 ff.
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